
   Seite 1 von 2 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 329-2010 

  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Federführende Stelle ist: SB Organisation

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 
Bürgeranfragen 

18.01.2011    

Ortschaftsrat Thalheim 19.01.2011    
Ortschaftsrat Wolfen 19.01.2011    
Ortschaftsrat Bobbau 20.01.2011    
Ortschaftsrat Greppin 24.01.2011    
Ortschaftsrat Holzweißig 25.01.2011    
Ortschaftsrat Bitterfeld 25.01.2011    
Haupt- und Finanzausschuss 27.01.2011    
Stadtrat 02.02.2011    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
1. Neufassung der Richtlinie über die Unterstützung der Fraktionsarbeit im Stadtrat der Stadt Bitterfeld-
Wolfen und in den Ortschaftsräten Bitterfeld, Bobbau, Greppin, Holzweißig, Thalheim und Wolfen 
 
Antragsinhalt: 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die 1. Neufassung der Richtlinie über die Unterstützung 
der Fraktionsarbeit im Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen und in den Ortschaftsräten Bitterfeld, Bobbau, 
Greppin, Holzweißig, Thalheim und Wolfen gemäß Anlage.       
 
  
Begründung: 
 
Das Verfahren bei der Auszahlung, Abrechnung und Nachweis der Verwendung bei 
Fraktionskostenzuschüssen gemäß der bestehenden Richtlinie erwies sich in der Vergangenheit als 
uneffektiv. Für die Abrechnung der Fraktionskostenzuschüsse soll das Verfahren zur Auszahlung von 
Haushaltsmitteln zur Unterstützung der Fraktionsarbeit deshalb vereinfacht werden. Für jede Fraktion wird 
ein Untersachkonto eingerichtet, auf dem die komplette Jahressumme für das jeweilige Haushaltsjahr nach 
Beschlussfassung der Haushaltssatzung zur Verfügung steht. Die Erstattung der sachgerechten Ausgaben 
erfolgt auf Antrag direkt und zeitnah durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Damit entfällt die quartalsweise 
Auszahlung und Abrechnung, sowie der jährliche Nachweis der Verwendung und ggf. erforderliche 
Rückzahlungen.   

   
13.12.2010 
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Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
 
§ 43 GO LSA 
§ 8 Abs. 3 der Aufwandsentschädigungsstzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 18.07.2007 
  
 
Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)? 123-2008  
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? 123-2008 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
      
 
 
  
 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: keine 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben) keine 
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt: keine 
      
  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 329-2010 
 
Anlagen: 
1. Neufassung der Richtlinie über die Unterstützung der Fraktionsarbeit im Stadtrat der Stadt Bitterfeld-
Wolfen und in den Ortschaftsräten Bitterfeld, Bobbau, Greppin, Holzweißig, Thalheim und Wolfen  
  
 
 


